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I. Allgemeine Bestimmungen 
 
Die nachstehenden Überleitungsbestimmungen regeln die tatsächliche Überleitung in 
den neuen Zustand, namentlich den Übergang des Besitzes und der Nutzung der neu-
en Grundstücke. Sie sind Bestandteil der vorläufigen Besitzeinweisung vom 29.11.2022 
nach § 65 Flurbereinigungsgesetz (FlurbG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
16.03.1976 (BGBl. I S. 546), zuletzt geändert durch Artikel 17 des Gesetzes vom 
19.12.2008 (BGBl. I S. 2794). 
 
Diese Bestimmungen können, soweit sie nicht auf zwingenden Gesetzesbestimmungen 
beruhen oder bestimmte Fristen für die Einreichung von Anträgen an das DLR angege-
ben sind, durch abweichende Vereinbarungen unter den Beteiligten ersetzt werden. 
Diese Vereinbarungen sind der Flurbereinigungsbehörde anzuzeigen. In besonderen 
Fällen können von Amts wegen oder auf Antrag Ausnahmen von den Überleitungsbe-
stimmungen angeordnet, namentlich die darin festgesetzten Fristen abgeändert wer-
den. 
 
 
II. Besitzübergang der Landabfindung 
 

1. Unbeschadet der Widersprüche, die gegen den Flurbereinigungsplan bzw. seine 
Nachträge innerhalb der Widerspruchsfristen (§ 59 Abs. 2 und 5 FlurbG) vorgebracht 
werden, verlieren die Beteiligten den Besitz, die Verwaltung und die Nutzung ihrer 
Einlagegrundstücke. 

 
2. Als spätester Zeitpunkt für Holzeinschläge oder die Räumung der Grundstücke wer-

den folgende Tage bestimmt: 
 

• für Ackerland und Feldfutterbau    31.12.2022 

• für Wiesen und Weiden    31.12.2022 

• für Garten- und Hofraumflächen  31.12.2022 

• für Waldgrundstücke    31.12.2022 
 
3. Die Holzeinschläge bzw. die Räumung der Grundstücke muss am Abend der vorge-

nannten Termine beendet sein, soweit unter den nachfolgenden Ziffern keine be-
sondere Regelung getroffen ist. 

4. Die Flurbereinigungsbehörde kann auf Antrag des neuen Besitzers, nach entspre-
chender Androhung, die noch nicht abgeräumten Reste der Holzernte, sofern diese 
die Bewirtschaftung der Fläche erheblich beeinträchtigen, auf Gefahr und Kosten 
des bisherigen Eigentümers fortschaffen lassen. 

 
 
III. Bestimmungen über Waldbestände 
 

1. Der Besitz des Holzbestandes geht zusammen mit den Grundstücken auf den Emp-
fänger der Landabfindung über, soweit im Folgenden nichts anderes bestimmt ist. 

 
2. Für aufstehendes Holz wird, soweit möglich und gewünscht, Abfindung in Holzwer-

ten gegeben. Soweit die abgegebenen Holzwerte die empfangenen Holzwerte unter-
schreiten / übersteigen wird ein Geldausgleich festgesetzt. Die Festsetzung der Aus-
gleiche für Holzbestände erfolgt aufgrund der Wertermittlung von Forstsachverstän-
digen durch den Flurbereinigungsplan, der dem weiteren Verfahren vorbehalten 
bleibt. 

 



 
 
IV. Übernahme von Bodenaltertümern, Kulturdenkmalen, Bäumen au-

ßerhalb des Waldes, Feldgehölzen, Hecken und Sträuchern 
 

1. Der Besitz an sonstigen wesentlichen Bestandteilen wie Bodenaltertümern, Kultur-
denkmalen sowie Bäumen, Feldgehölzen, Hecken und Sträuchern, deren Erhaltung 
wegen des Vogel-, Natur- und Umweltschutzes, wegen des Landschaftsbildes oder 
aus anderen Gründen geboten ist, geht zusammen mit den Grundstücken, auf denen 
sie stehen, auf den Empfänger der Landabfindung über. Für den Schutz der Kultur- 
und Naturdenkmäler gelten die Bestimmungen des Denkmalschutzgesetz (DSchG) 
vom 23.03.1978 (GVBl. S. 159), zuletzt geändert durch § 4 des Landesgesetzes vom 
28.09.2021 (GVBI. Nr. 39, S. 543) und des Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) 
vom 29.07.2009 (BGBl. I S. 2542), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes 
vom 20.07.2022 (BGBl. I Nr. 28 S. 1362) und Berichtigung vom 10.08.2022 (BGBl 
Nr. 30, S. 1436). 
 
Für die vorgenannten Holzpflanzen wird - soweit sie einen wirtschaftlichen Wert ha-
ben - der bisherige Eigentümer auf Antrag in Geld abgefunden, während der Emp-
fänger der Landabfindung eine angemessene Entschädigung zu zahlen hat. Der An-
trag auf Geldentschädigung ist vom bisherigen Eigentümer bis spätestens 
31.01.2023 beim DLR Rheinhessen-Nahe-Hunsrück, Dienstsitz Simmern, Schloß-
platz 10, 55469 Simmern zu stellen. 
 

2. Es wird insbesondere darauf hingewiesen, dass es gemäß § 39 Abs. 5 Nr. 2 
BNatschG zum allgemeinen Schutz wild lebender Tiere und Pflanzen verboten ist, 
Hecken, lebende Zäune und Gebüsche in der Zeit vom 1. März bis zum 30. Septem-
ber abzuschneiden oder auf den Stock zu setzen. Befreiungen müssen bei der 
Kreisverwaltung -Untere Naturschutzbehörde- beantragt werden. 
 
 

 
V.  Bauliche Anlagen, Einfriedungen, aufgestapeltes Brennholz usw. 
 

1. Bauliche Anlagen (z.B. Schuppen, Gartenhäuschen) und Einfriedungen (als sol-
che auch Mauern) gehen in den Besitz des Empfängers der Landabfindung über. 
Die Bestimmungen über die zeitweiligen Einschränkungen des Eigentums (§ 34 
FlurbG) bleiben unberührt. 

 

2. Aufgestapeltes Brennholz ist bis zum 31.01.2023 wegzuräumen, es sei denn, die 
betreffende Parzelle wird dem bisherigen Eigentümer wieder zugeteilt. 

 

3. Sofern Zäune nicht bis zum 31.01.2023 entfernt sind, gehen sie in Besitz und 
Nutzung des Empfängers der Landabfindung über. 

 

4. Der bisherige Eigentümer wird für die abgegebenen Einfriedungen und baulichen 
Anlagen, soweit sie weiterverwendet werden können, auf Antrag in Geld abge-
funden, während der Flurstücksempfänger eine angemessene Entschädigung zu 
zahlen hat. Die Regelung wird im Flurbereinigungsplan getroffen. Über die Ent-
schädigung können sich die Beteiligten anderweitig einigen. Sie haben dies der 
Flurbereinigungsbehörde bis zum 31.01.2023 schriftlich anzuzeigen. 

 

5. Ablagerungen auf Grundstücken wie z.B. Stroh-, Getreide-, Komposthaufen und 
Rübenmieten sowie Schnitzel- und andere Silagegruben sind von dem Vorbesit-
zer spätestens bis zum 31.01.2023 wegzuräumen bzw. zu beseitigen. 

 



Kommt ein Alteigentümer der Verpflichtung zur Entfernung einer in den vorgenannten 
Punkten 3. und 5. aufgeführten Anlagen nach Aufforderung nicht nach, so können diese 
auf seine Kosten von der Teilnehmergemeinschaft entfernt werden. 

 
 

VI. Düngungszustand, Klee und Zwischenfrüchte, Flächenstilllegung 
 

1. Für die Düngung von Flächen wird keine Entschädigung gegeben. Die mit Klee, Lu-
zerne und dergl. bestandenen Flächen gehen ohne Entschädigung auf den Flur-
stücksempfänger über. 

 
2. Die im Zuge von Flächenstilllegungsmaßnahmen mit Wildkräutern oder Gründün-

gungspflanzen bestandenen Flächen sind vom Alteigentümer spätestens bis zum 
31.01.2023 abzumähen bzw. abzumulchen. Darüber hinaus besteht für den Alteigen-
tümer keine weitere Pflegeverpflichtung an den Stilllegungsflächen. 

 
 
VII. Ausbau der neuen gemeinschaftlichen Anlagen 
 

1. Die gemeinschaftlichen Anlagen werden nach Maßgabe des vom DLR aufgestellten 
und von der Oberen Flurbereinigungsbehörde genehmigten Planes nach § 41 
FlurbG, sowie den Festsetzungen im Flurbereinigungsplan durch den Verband der 
Teilnehmergemeinschaften - VTG - (Bauleitung) unter Aufsicht des DLR (behördliche 
Bauaufsicht) ausgebaut, soweit dies nicht bereits im Rahmen des Vorwegausbaus 
auf der Grundlage von Anordnungen nach § 36 FlurbG erfolgt ist. 

 

2. Während des Ausbaues sind die Empfänger der neuen Flurstücke in der Ausnutzung 
ihrer Abfindung folgenden Einschränkungen unterworfen und zu folgenden Leistun-
gen verpflichtet: 

 

2.1 Beim Bau von Wegen, Gräben, Dränagen, Brücken und dergl. dürfen die an-
grenzenden Flurstücke zur Ablagerung von Erde, Geröll, Wurzelstöcken, Sträu-
chern und Baustoffen sowie Anlegung von Notwegen, Notgräben, Notbrücken 
und dergl. benutzt werden. Die Bauleitung veranlasst soweit möglich die Wieder-
herstellung des früheren Zustandes. 

 

2.2 Während und nach der Herstellung können die Wege vorübergehend gesperrt 
werden. 

 

2.3 Die Teilnehmer dürfen auf gemeinschaftlichen Anlagen weder Gegenstände und 
Materialien (z.B. Steine, Baumstämme, Wurzelstöcke und dergl.) lagern noch die 
Bauarbeiten anderweitig beeinträchtigen. 

 

2.4 Zur Herstellung der gemeinschaftlichen Anlagen können eingefriedete Grundstü-
cke (z.B. Hof- und Gartengrundstücke) verändert werden. Der Eigentümer wird 
vorher informiert. Die vorherige Bekanntgabe des Flurbereinigungsplanes ersetzt 
diese Information. Bei der Beseitigung anderer baulicher Anlagen ist sinngemäß 
zu verfahren. 

 

3. Dränungen können auch nach der Planausführung durch neue Grundstücke geführt 
werden, wenn dies zur Erreichung eines Vorfluters oder Dränsystems notwendig ist. 
Schadensersatz wird nicht gewährt. In Ausnahmefällen ist auf Antrag Härteausgleich 
möglich. Bäume, Sträucher und andere tiefwurzelnde Pflanzen dürfen nicht so nah 
an die Dränleitung gepflanzt werden, dass ein Einwachsen der Wurzeln zu befürch-
ten ist. 

 
 
 



 
4. Die Flächen, die für gemeinschaftliche Anlagen neu ausgewiesen werden, bleiben bis 

zur Übergabe an den im Flurbereinigungsplan benannten Eigentümer im Besitz der 
Teilnehmergemeinschaft, vertreten durch den Vorsitzenden des Vorstandes. Davon 
ausgenommen sind die Flächen der Anlagen, die unverändert geblieben und daher 
lt. Flurbereinigungsplan beim Alteigentümer verblieben sind. 

 

5. Die Grundstückseigentümer/-besitzer haben innerhalb der ihnen neu zugewiesenen 
Grundstücke (z.B. durch Einsaat, Wasserrückhaltung) dafür zu sorgen, dass keine 
Schäden an fremden Grundstücken (z.B. an gemeinschaftlichen Anlagen) herbeige-
führt werden. 

 
 
VIII. Wasseraufnahme 
 

Die Empfänger der neuen Flurstücke sind verpflichtet, das auf den Wegen und in ihren 
Nebenanlagen sich sammelnde Wasser auf ihren Abfindungen ohne Entschädigung 
aufzunehmen und möglichst schadlos weiterzuführen, wenn dieses Wasser nicht oder 
nur mit unverhältnismäßig hohen Kosten auf den Wegen selbst abgeleitet werden kann. 
Die Anlegung von Erdwällen, die einen Wasserabfluss in die unterliegenden Flurstücke 
verhindern, ist untersagt. 
 
 
IX. Zeitweilige Einschränkungen des Eigentums 
 

1. Mit dem Tag der vorläufigen Besitzeinweisung tritt im gesamten Verfahrensgebiet 
eine bis zum 30.04.2023 gültige Holzeinschlagsperre in Kraft. Diese dient dazu, 
die von den Eigentümern in den ersten 4 Wochen nach der vorläufigen Besitzein-
weisung gemeldeten Beanstandungen zu den Holzbestandswerten zu überprüfen. 
Bezüglich der Fichtenbestände wird die Neubewertung der Holzbestände auf alle 
Flächen ausgedehnt, die den Eigentümer wechseln. Daher brauchen dem DLR nur 
solche Beanstandungen gemeldet werden, die keine reinen Fichtenbestände betref-
fen. 

 

2. Bis zur Unanfechtbarkeit des Flurbereinigungsplanes (§ 61 FlurbG) gelten auch 
noch nach Erlass der vorläufigen Besitzeinweisung (§ 65 FlurbG) oder der vorzeiti-
gen Ausführungsanordnung (§ 63 FlurbG) weiterhin folgende Einschränkungen, so-
fern in diesen Überleitungsbestimmungen nichts anderes festgesetzt ist: 

 

2.1. In der Nutzungsart der Grundstücke dürfen ohne Zustimmung der Flurbereini-
gungsbehörde nur Änderungen vorgenommen werden, wenn sie zum ord-
nungsgemäßen Wirtschaftsbetrieb gehören.  

2.2. Bauwerke, Brunnen, Gräben, Einfriedungen, Hangterrassen und ähnliche Anla-
gen dürfen nur mit Zustimmung der Flurbereinigungsbehörde errichtet, herge-
stellt, wesentlich verändert oder beseitigt werden. 

2.3. Baumgruppen, einzelne Bäume, Feld- und Ufergehölze, Hecken, Obstbäume 
und Beerensträucher dürfen nur in Ausnahmefällen, soweit landeskulturelle Be-
lange, insbesondere des Naturschutzes und der Landschaftspflege, nicht beein-
trächtigt werden, mit Zustimmung der Flurbereinigungsbehörde beseitigt wer-
den. 

2.4. Holzeinschläge, die den Rahmen einer ordnungsgemäßen Bewirtschaftung 
übersteigen, bedürfen der Zustimmung der Flurbereinigungsbehörde. Die Zu-
stimmung darf nur im Einvernehmen mit der Forstaufsichtsbehörde erteilt wer-
den. 

 



 
3. Sind Eingriffe entgegen der Vorschrift Nr. IX. 2.3 vorgenommen worden, so muss 

die Flurbereinigungsbehörde Ersatzpflanzungen anordnen. 
 

4. Sind entgegen den Vorschriften zu Nrn. IX. 2.1 und IX. 2.2 Änderungen vorgenom-
men oder Anlagen hergestellt oder beseitigt worden, so können sie im Flurbereini-
gungsverfahren unberücksichtigt bleiben. Die Flurbereinigungsbehörde kann den 
früheren Zustand nach § 137 FlurbG wiederherstellen lassen, wenn dies der Flurbe-
reinigung dienlich ist. 

 

5. Sind Holzeinschläge entgegen der Vorschrift zu Nr. IX. 2.4 vorgenommen worden, 
so kann die Flurbereinigungsbehörde anordnen, dass derjenige, der das Holz gefällt 
hat, die abgeholzte Fläche wieder ordnungsmäßig aufzuforsten hat. 

 

6. Zuwiderhandlungen gegen die Vorschriften Nrn. IX. 1., 2.2, 2.3 und 2.4 sind Ord-
nungswidrigkeiten, die mit Geldbußen geahndet werden können (§ 154 FlurbG). Die 
Bußgeldbestimmungen des Landesforstgesetzes und des Landespflegegesetzes 
bleiben unberührt. 

 

7. Die Rechtskraft des Flurbereinigungsplanes wird, wenn die Ausführungsanordnung 
nach § 61 FlurbG nicht erlassen wird, öffentlich bekannt gemacht. 

 
 
Simmern, den 29.11.2022 
 
gez. Werner Nick 
(Abteilungsleiter) 
 


